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SCHREIBEN VON ALT- SCHULTHEISS UND RAT VON LUZERN AN SCHULTHEISS
UND RAT VON BREMGARTEN

"Uns hatt üwer , über unsere Jüngsthin an üoh gethane wolmeinliche erjnnerung,

wegen des fürkauffs , und der verthüwrung der Früchten , ussfüerliches wider

andtwortlich : und endtschuldigen schryben . . . Zevememmen geben , By wetlichen

unnd ann wellichen Orthen , Auch wie : und was gestalten , der unverschambte und

verderbliche fürkouff , by üch unnd Jnn unser mitherschenden Landtvogtey der

Freyen Empteren , fürgenommen , das gethreyt durch verpottne Faahr [gemeint die

Fähre bei Mühlau] 3 äbgefüert 3 und nit allein hierdurch verthüwert , sonnder

auch anderer Orthen ein Kauffhuss uffzerichten , von bekandtenn Personen gantz

trutzig bethröuwet wirt , Dahero dann wir derrrne allem desto mehreren gloüben

geben 3 und damit üwere hierüber gethane endtschuldigung , by so gestalten Sa¬

chen , annemen mögen. " Weil man aber solchem Unwesen und - nach ihren

Bremgartens , Ausführungen zu schliessen - jüdischen Umtrieben von

Obrigkeits [ gemeint der in Freien Aemtern reg . Orte ] wegen Ab¬

hilfe schaffen müsse , "Sindt wir Zwar der meinung gewessen , unsere L.A. E.

[Bürgermeister und Rat ] der Statt Zürich dessenn alssbaldt auch Zuberichten,

wyl : und aber wir die andtwort unsers Verwalters der Landtschrybery [Johann

Balthasar Honegger ] (deme wir ebenmessig vormahls , unnd an Jetzo eben darumb

wider Zugeschriben ) sonderlich aber Jnne , er uff die angedütete verpottne

Fhaar ein mehrers achtung geben welle , alles ernsts vermanet [noch nicht er¬

halten haben ] ", hätten sie bis dato das an die Adresse [ des Voror¬

tes ] Zürich vorgesehene Schreiben noch nicht abgehen lassen . In¬

zwischen aber vertrete man die Meinung , dass es - wie man aus

eigenen diesbezüglich hier in Luzern gemachten Erfahrungen wisse

nichts Schaden könnte , wenn man die Zahl der "eigen nützigenn,



kodieren"  vermindern würde . So würden sie denn nicht zweifeln,

dass sie , gemeint Schultheiss und Rat von Bremgarten , "mit üwerem

Zuthun 3 ein solliehes wol Zu werkh setzen"  und im übrigen "by üweren guoten

alten Satzungen 3 Eüeffen 3 und 0rdnungen 3 üwers Kouffhuses halber 3 bestendig

verplyben . . . werdendt ".

Kopie , vermutlich aus der Luzerner Kanzlei
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